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Jahre quszugleichen, insbesondere um zukünftige Generotionen vor grossen Schuldenlos-

ten zu bewohren.

Die finonzielle Handlungsfdhigkeit der Gemeinde und die Attroktivitöt für Einwohner und
Firmen sollen erhdlten bleiben.

Die Schuldenbremse ergonzt die geltenden Hausholtsvorschriften des Gemeindegesetzes.

Das Ziel sind dauernd gesunde Gemeindefinonzen. Der Steuerfuss sollvon hohen 178%
sinken und nicht noch mehr steigen. lm Finonz- und Aufgabenplon bis 2029 gibt es sehr
klare, wornende Anmerkungen von Fochleuten der durch die Gemeinde Bubikon beauf-
tra gte n F i n a nzpl a n u ngsfi rm a sw i ss pl a n. ch.

Die durch den Gemeinderat geplante Verschuldung gilt ols sehr hoch und die drohende,
deutliche Erhöhung des Steuerfusses rsf darin beschrieben.

Der lnitiativtext für die Schuldenbremse itammt aus der Nachbargemeinde Gossau, wurde
durch die kantonalen Stellen geprüft und ols zulassig bewilligt. Domit lasst sich der Auf-
wand für Abklcirungen und die Durchführung gering halten.

Auf lnitiative von Bürgern hot der Gemeinderot Gossau selber diesen Antrag für eine
Schuldenbremse ouf Gemeindeebene ausgeorbeitet und den Stimmberechtigten zur An-
nahme empfohlen. Die Rechnungsprüfungskommission Gossau hat den Antrog ebenfolls
gutgeheissen.

Am 28. 9.2025 wurde die Schuldenbremse in Gossau mit grosser Mehrheit von über 82%
Ja Stimmen ongenommen.

Das Beispiel Gossau zeigt wie lnitianten, Gemeinderat, RPK und Stimmberechtigte sich
einigen können langfristig für gesunde Gemeindefinonzen zu sorgen. Dies sollten wir im
I nteresse zu kü nfti g e r G ene rati one n vorbi I d I i ch ü b e rne h me n.

ln Bubikon erschtet der Gemeinderat die qls Leitplanke geltende Nettoschuld pro Einwoh-
ner/in von Fr. 2000.- als Schuldenbremse. So ontwortete der Gemeinderat im Dezember
2025 ouf eine Anfrage an der Gemeindeversommlung.

lm Finonz- und Aufgabenplon bis 2029 von swissplan.ch ist aber eine Verschuldung bis
über das Doppelte dieser Grenze, auf Fr. 456L.- vorgesehen. Weit sich Bubikon nicht an der
Aktienkapitalerhöhung des Spitals GZO beteiligt, steigt die Verschuldung leicht weniger.
Durch die Teuerung, Mehroufwand und drohende Mehrwertsteuererhöhung wird sich die
Verschuldung ober koum verringern.

Wie sich zeigt sind die kontonalen Vorgoben sehr grobe Leitplanken und wirken nicht um
die geplonte sehr hohe Verschuldung in Bubikon zu verhindern.
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Die Behörden hoben eine ethische und morolische Verontwortung gegenüber nochfolgen-
den Generqtionen. Das Hinterlassen eines massiven Schuldenbergs wird dieser Verantwor-
tung nicht gerecht.

ln Gossqu reichte von der lnitiative bis zur Abstimmung die Zeit von 7 Monaten. Daher
bitte ich die zustöndigen Behörden und Ämter sich on dieser Zeitspanne zu orientieren

Erwägungen

Rechtsgrundtagen

- Gesetz über die politischen Rechte (GPR, LS 161)
- Verfassung des Kantons Zürich (KV, LS 10L)
- Gemeindegesetz (GG, LS 131.1)
- Gemeindeverordnung (VGG, LS 131.11)
- Gemeindeordnung (GO, SR 100.1)

Über die Gültigkeit einer lnitiative hat der Gemeindevorstand innerhalb von drei Monaten zu

beschliessen (5 fSO Abs. 3 GPR). Mit einer Einzelinitiative kann der Erlass, die Anderung oder
die Aufhebung eines Beschlusses über alle Gegenstände verlangt werden, die der Abstimmung
in der Gemeindeversammlung oder an der Urne unterstehen (9 t+l Abs. 1 GPR). Für die Form
der lnitiative gelten Art. 25 KV sinngemäss sowie S 120 Abs. 2 und 3 GPR (5 148 Abs. 1 GPR). Für
die Gütigkeit gelten Art. 28 Abs. 1 und Abs.2 KV sowie 5121Abs. 2 GPR sinngemäss ($ L48
Abs. 2 cPR).

Formelle Gültigkeit

Die I n itiative <Schu lden bremse > erfü I lt d ie form ellen Anforderu ngen

Die lnitiative ist von mindestens einer in der Gemeinde Bubikon stimmberechtigten Person un-
terzeichnet (vgl. $ 148 GPR i.V.m. 5 120 GPR und Art. 25 KV). Sie ist formell vollständig, enthält
also Titel, Text und eine kurze Begründung sowie Name und Adresse des lnitianten ($ 150 GPR).

Die lnitiative verlangt die Ergänzung der Gemeindeordnung um eine zusätzliche Bestimmung.
Der Erlass und die Anderung der Gemeindeordnung ist der Urnenabstimmung zu unterbreiten
(Art. 9 Abs. 1GO). Damit betrifft die lnitiative einen initiativfähigen Gegenstand ß tql Abs. 1
GPR).

Die Einheit der Form (lnitiative als ausgearbeiteter Entwurf) ist mit der Einreichung des voll-
ständigen Wortlautes des Beschlussentwurfes gewahrt (vgl. 5 148 GPR i.V.m. S 120 GPR und
Art. 25 KV). Der lnitiativtext enthält zwar keine Nummer des neu in der Gemeindeordnung ein-
zufügenden Artikels, solch redaktionelle Anpassungen durch den Gemeindevorstand sind je-
doch zulässig und führen nicht dazu, dass die lnitiative als allgemeine Anregung zu behandeln
wäre.
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Materielle Gültigkeit

Gemäss Art. 28 KV ist eine lnitiative gültig, wenn sie die Einheit der Materie wahrt, nicht gegen

übergeordnetes Recht verstösst und nicht offensichtlich undurchführbar ist.

7. Einheit der Materie

Der Grundsatz der Einheit der Materie verlangt, dass in einer lnitiative nicht zwei oder mehrere
Sachfragen und Materien enthält, die keinen inheren sachlichen Zusammenhang aufweisen
(vgl. 5 121 Abs. 2 GPR a contrario).

Der lnhalt der lnitiative umfasst die Anstrebung eines Nettovermögens im Gesamthaushalt so-
wie entsprechende Vorgaben zur Festsetzung des Budgets, der Finanzierung von lnvestitions-
vorhaben und der Festsetzung des Steuerfusses. Alle Vorgaben haben einen sachlichen Zu-

sammenhang, indem sie den die Verschuldung reduzieren oder verhindern sollen. Die Einheit
der Materie ist demnach gewahrt.

2. Übereinstimmung mit übergeordnetem Recht

Die lnitiative muss das übergeordnete Recht beachten und darf nicht so unklar formuliert sein,
dass die Stimmberechtigen über wesentliche Punkte der Gefahr eines lrrtums ausgesetzt sein
könnten.

lm Bereich des Finanzhaushaltsrechtes finden sich für die Gemeinden relevante Bestimmungen
insbesondere in der Kantonsverfassung, dem Gemeindegesetz und der Gemeindeverordnung.
Die Kantonsverfassung sieht beispielsweise vor, dass Gemeinden für einen gesunden Finanz-
haushalt zu sorgen haben und diesen nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Spar-
samkeit und der Wirtschaftlichkeit zu führen (Art. t22 KV). Ebenso ist das Ziel eines ausgegli-
chenen Finanzhaushaltes vorgesehen, wie auch eine Ausgleichspflicht für Bilanzfehlbeträge
innert fünf Jahren (Art. 123 KV). Konkretisiert werden diese Vorgaben im Gemeindegesetz (5 92
ff. GG) und in der Gemeindeverordnune (S S ff. VGG).

Weder das Ziel der lnitiative noch die möglichen Umsetzungsmassnahmen verstossen gegen
das übergeordnete Recht. Die Bestimmungen stellen vielmehr eine Ergänzung bzw. teilweise
Verschä rfu ng der bestehenden ü bergeord neten Vorgaben dar.

3. Durchführbarkeit des lnitiativbegehrens

Das mit der lnitiative verfolgte Anliegen muss sachlich, rechtlich und zeitlich durchführbar sein.
Die Undurchführbarkeit muss offensichtlich sein, damit die lnitiative für ungültig erklärt werden
kann.

Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, die auf eine offensichtliche Undurchführbarkeit des
lnitiativbegehrens hindeuten würden.
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Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die lnitiative das übergeordnete Recht einhält, dem
Grundsatz der Einheit der Materie genügt und durchführbar ist. Sie ist folglich gültig.

Weiteres Vorgehen

Betrifft die Einzelinitiative einen Gegenstand, welcher der Urnenabstimmung untersteht, bringt
der Gemeinderat die lnitiative zur Abstimmung an der Urne (5 152 Abs. L GPR). Die Urnenab-
stimmung findet innert sechs Monaten nach dem Beschluss über die Gültigkeit der lnitiative
statt (5 152 Abs. 2 GPR). Der Urnenabstimmung ist die Anderung der Gemeindeordnung zu un-
terbreiten (Art. 9 Ziff .1. GO). Unter Berücksichtigung der Rechtskraft der Gültigkeitserklärung
wird die Urnenabstimmung auf den 29. November 2026 festgelegt.

Beschluss

t. Die Einzelinitiative <Schuldenbremse) von Markus Brunner wird als gültig erklärt.

2. Die Abteilung Präsidiales und Kultur wird mit folgender amtlicher Publikation der Gültig-
keitserklä ru ng bea uft ragt:

Gegen diesen Beschluss über die Gültigkeitserklärung kann, von der Veröffentlichung an ge-
rechnet, beim Bezirksrat Hinwil, Untere Bahnhofstrasse 25a, 8340 Hinwil, wegen Verletzung
von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimm-
rechtssachen erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und eine Begründung
enthalten. Der angefochtene Beschluss und die angerufenen Beweismittelsind genau zu be-
zeichnen und wenn möglich beizulegen

Die Einzelinitiative sowie der Beschluss können, während der Rekursfrist im Gemeindehaus
oder auf der Webseite der Gemeinde eingesehen werden.

3. Die Abteilung Präsidiales und Kultur wird beauftragt, die Rechtskraftbescheinigung einzuho-
len sowie für Vorprüfung beim Gemeindeamt besorgt zu sein und den Beleuchtenden Be-
richt zur Abnahme vorzubereiten.

4. Unter Berücksichtigung der Rechtskraft der Gültigkeitserklärung und der Vorprüfung durch
das Gemeindeamt betreffend Anpassung der Gemeindeordnung, wird der 29. November
2026 alsAbsti m m u ngsson ntag vorgesehen.
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